Präambel

Mit dieser Selbstverpflichtung drücken Werbe- und andere Kommunikationsagenturen, die als Berater, Mittler und Auftraggeber im Bereich der Medienproduktion agieren, ihre Erkenntnis aus, dass eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung die wichtigste Entscheidungsgrundlage bei der Verwendung von Papieren ist und erklären gleichzeitig, dass Sie dabei ausschließlich Produkte aus Recyclingpapier oder mit dem FSC-Label sowie den FSC selbst als Organisation für geeignet halten.

Selbsterklärung

Das unterzeichnende Unternehmen erklärt mit seiner Unterschrift unter dieser Selbstverpflichtung:

1.
Ein Dienstleistungsunternehmen zu sein, das im Bereich Kommunikation oder Design tätig ist.

2.
Keine eigene Druck- oder anderweitige Herstellung zu unterhalten, die nach dem FSC-Verständnis einer geschlossenen Produktkette (Chain-of-Custody) zuzordnen und damit  zertifizierbar ist.

Selbstverpflichtung

Das unterzeichnende Unternehmen verpflichtet sich mit seiner Unterschrift unter dieses Dokument freiwillig im Sinne der Präambel zu Folgendem:

3.
In der eigenen Kommunikation und bei der eigenen Geschäftsausstattung ausschließlich Papiere einzusetzen, die das FSC-Label führen dürfen oder Recyclingpapiere sind, sofern der Nachweis erbracht ist, dass es sich um 100% PostConsumer Material handelt.

4.
Im Einkauf ausschließlich FSC-Papiere bzw. Recyclingpapiere aus 100% PostConsumer Material zu beschaffen. Dies gilt auch und insbesondere für Papiere, die im Rahmen von Druckaufträgen oder ähnlichen für Kundenprojekte eingesetzt werden oder im Auftrag eines Kunden beschafft werden. 

Der Einkauf definiert sich aus buchhalterischer Sicht, dass in der Buchhaltung des unterzeichnenden Unternehmens ab dem Datum der Unterzeichnung dieser Selbstverpflichtung keine Eingangsrechnungen mehr verbucht werden, bei denen Papiere oder Papierprodukte enthalten sind, die nicht über das FSC-Label verfügen bzw. aus Recyclingpapier aus 100% PostConsumer Material bestehen.

Die Selbstverpflichtung sieht explizit die Möglichkeit vor, dass das unterzeichnende 

Unternehmen nicht FSC-zertifizierte Papiere bei Kundenprojekten einsetzt, schließt jedoch die Rechnungsstellung und Verbuchung der Beschaffungsrechnung über das unterzeichnende Unternehmen aus.

Hinweis 

5.
Diese Selbstverpflichtung ist ein freiwilliges Bekenntnis und wird nicht durch den FSC oder andere Gremien überprüft. Die Kontrolle und damit die Verantwortung für die Einhaltung dieser Selbstverpflichtung obliegt dem Unternehmen selbst. Aus diesem Grund wird dem unterzeichnenden Unternehmen empfohlen, zukünftig auf Einkaufsrechnungen immer einen bestätigenden FSC-Hinweis seitens des Verkäufers zu fordern. 

6.
Diese Selbstverpflichtung stellt keine Zertifizierung dar und ersetzt eine mögliche Zertifizierung auch nicht. Sie erlaubt nicht die Verwendung des FSC-Labels. Die Verwendung der Begrifflichkeit „Zertifizierung" oder ähnlicher Wortlaute im Zusammenhang mit dieser Selbstverpflichtung ist nicht vorgesehen. 

Kennzeichnung

7.
Diese Selbstverpflichtung ist vom unterzeichnenden Unternehmen auf der eigenen Webseite zu veröffentlichen. Sie kann jederzeit aufgekündigt werden. In diesem Falle muss die Selbstverpflichtung mit dem Hinweis 'nicht mehr gültig' noch sechs Monate auf der Webseite geführt werden. Im Fall der Aufkündigung ist der FSC Arbeitsgruppe Deutschland e.V. unmittelbar zu benachrichtigen. 

8.
Eine weitergehende Kennzeichnung - über die Veröffentlichung dieser Selbstverpflichtung - ist nicht vorgesehen. Auf Wunsch wird dem Unternehmen vom FSC eine Bestätigung ausgestellt, dass es diese Selbstverpflichtung unterschrieben hat. 

Verstöße gegen diese Selbstverpflichtung können nicht geahndet werden. Sie versteht sich explizit als Selbstverpflichtung und appelliert damit an die persönliche und gemeinschaftliche Überzeugung und Integrität der Unterzeichner.

